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Einleitung

In Belgien und Frankreich ist es bereits seit 2011 verboten, das Gesicht in der 
Öffentlichkeit zu verhüllen.1 Auch wenn die Verbote neutral „Gesichtsverhüllungs-
verbot“ o.ä. genannt werden, betreffen sie vorwiegend Frauen, die Burka oder 
Nikab tragen. Deswegen werden sie umgangssprachlich auch als „Burkaverbote“ 
bezeichnet. Das Verbot in Frankreich wurde durch den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) überprüft.2 Der EGMR stellte fest, dass sich das Ver-
bot auf das Prinzip des „vivre ensemble“, also die Mindestanforderungen an das 
Zusammenleben in der Gesellschaft, stützen lässt.3 Das „vivre ensemble“ wird in 
Frankreich an die Verfassungsprinzipien der Demokratie und der Brüderlichkeit 
angeknüpft.4 Dieses Prinzip sei, so urteilte der EGMR, Bestandteil der „Rechte 
und Freiheiten anderer“, zu deren Schutz die Religionsfreiheit gem. Art. 9 Abs. 2 
EMRK eingeschränkt werden dürfe.5 Der Konflikt zwischen der Religionsfrei-
heit einerseits und dem Prinzip des „vivre ensemble“ andererseits müsse durch 
eine Entscheidung in einer demokratischen Gesellschaft gelöst werden, sodass 
der Gerichtshof bei der Beurteilung Zurückhaltung zu wahren habe, um nicht in 
den demokratischen Prozess einzugreifen.6 Der Französische Staat besitze hier 
einen weiten Beurteilungsspielraum (margin of appreciation).7 Diese Sichtweise 
bestätigte der EGMR in seinem Urteil zum Vollverschleierungsverbot in Belgien.8

In Österreich gilt seit dem 01. Oktober 2017 ein generelles Gesichtsverhül-
lungsverbot für öffentliche Orte und Gebäude.9 Ein generelles Gesichtsverhül-
lungsverbot gibt es unter anderem auch in Dänemark, Bulgarien und in einzelnen 
Kantonen der Schweiz.10 In den Niederlanden gilt seit August 2019 ein Gesichts-

 1 In Frankreich: Loi n° 2010–1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage 
dans l’espace public (Journal officiel de la République française (JORF) n°0237 du 12 octobre 
2010 page 18344 texte n° 1), in Kraft seit 11. 04. 2011; in Belgien: Art. 563bis Code Pénal ein-
geführt durch Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière 
principale le visage (verkündet am 01. 06. 2011 veröffentlicht am 13. 07. 2011, Moniteur Belge, 
Numac 2011000424), in Kraft seit 23. 07. 2011.
 2 EGMR, Urteil vom 01. 07. 2014 – 43835/11 (S. A.S. / France).
 3 EGMR, a. a. O., Rn. 141 ff.
 4 EGMR, a.a.O., Rn. 116, 122, 141.
 5 EGMR, a. a. O., Rn. 121 f.
 6 EGMR, a. a. O., Rn. 153 f.
 7 EGMR, a. a. O., Rn. 155.
 8 EGMR, Urteil vom 11. 07. 2017 – 37798/13 (Belcacemi et Oussar / Belgique).
 9 BGBl. I Nr. 68/2017, S. 13, § 2 Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz (AGesVG).
 10 Für eine detaillierte Übersicht zu den Regelungen in Europa vgl. Wissenschaftlicher 
Dienst des Bundestages, WD 2 – 3000 – 094/17; Brandt, Hier sind Burkas verboten, statista 
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verhüllungsverbot in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern und in öffentlichen 
Transportmitteln.11 

Auch in Deutschland gab und gibt es immer wieder Forderungen nach einem ge-
nerellen Vollverschleierungsverbot im öffentlichen Raum.12 Konkrete Vorschläge 
für ein solches Verbot gibt es allerdings noch nicht. Jedoch ist durch das „Gesetz 
zu bereichsspezifischen Regelungen der Gesichtsverhüllung“13 auf nationaler 
Ebene ein Gesichtsverhüllungsverbot für bestimmte Bereiche, wie beispielsweise 
das Beamten- und Soldatenrecht oder das Personalausweisgesetz, eingeführt wor-
den. In Bayern wurden durch das „Gesetz über Verbote der Gesichtsverhüllung in 
Bayern“14 ebenfalls Gesichtsverhüllungsverbote für bestimmte Bereiche, z. B. für 
Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst sowie für Schülerinnen und Schü-
ler, eingeführt. Auch in Deutschland stellt sich also die Frage, ob ein (partielles 
oder generelles) Gesichtsverhüllungsverbot verfassungsgemäß ist.

Wenn aber das Tragen von Burka und Nikab dem Schutzbereich der Religions-
freiheit unterfällt, setzt ein Verbot die Möglichkeit voraus, die Religionsfreiheit 
einzuschränken. Die Religionsfreiheit des Grundgesetzes ist nur durch verfas-
sungsimmanente Schranken, also durch Grundrechte oder andere Rechtsgüter 
von Verfassungsrang, einschränkbar.15 Will man das Tragen von Burka und Nikab 
verbieten, muss demnach eine verfassungsimmanente Schranke vorliegen, die mit 
einem solchen Verbot aktiviert werden kann.

Im Folgenden soll untersucht werden, ob sowohl hinsichtlich partieller Gesichts-
verhüllungsverbote (z. B. für Beamte) als auch hinsichtlich eines generellen Ge-
sichtsverhüllungsverbots in der Öffentlichkeit verfassungsimmanente Schranken 
gegeben sind, auf die ein Verbot gestützt werden könnte. Einerseits sollen die bisher 
auf die Religionsfreiheit angewandten Schranken in den Blick genommen werden, 
andererseits soll der Frage nachgegangen werden, ob das vom EGMR herangezo-
gene Prinzip des „vivre ensemble“ sich an Rechtspositionen mit Verfassungsrang 
aus dem Grundgesetz festmachen lässt. Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, ob 

vom 30. 07. 2019, https://de.statista.com/infografik/6921/verbot-von-vollverschleierung-in-europa/ 
(zuletzt abgerufen am 28. 04. 2021).
 11 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, Staatsblad 2018/222, am 01. 08. 2019 
in Kraft getreten, Staatsblad 2019/165.
 12 S. hierzu zuletzt der Antrag der AfD im Bundestag mit der Aufforderung an die Bun-
desregierung, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Vollverschleierung im öffentlichen 
Raum verbietet (BT-Drs. 19/829) sowie die ausführliche Diskussion des Antrags im Plenum 
am 22. 02. 2018 (BT-PlPr. 19/14, S. 1111 ff.); Zur Diskussion im Vorfeld der „Berliner Erklä-
rung“ der Unionsinnenminister vom 19. 08. 2016, die ein Burkaverbot in bestimmten Berei-
chen fordert, http://www.tagesschau.de/inland/burka-verbot-101.html (zuletzt abgerufen am 
28. 04. 2021).
 13 Gesetz vom 08. 06. 2017, BGBl 2017 I, Nr. 36, S. 1570, in Kraft getreten am 15. 06. 2017.
 14 BayGVBl 2017/12, S. 362; in Kraft seit 01. 08. 2017.
 15 Morlok, in: Dreier, GG, Art. 4 Rn. 127; hierzu ausführlich s. u. Teil I, I. 2. c).
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die Religionsfreiheit zum Schutz von Gemeinschaftsinteressen, die von der Ver-
fassung geschützt werden, eingeschränkt werden kann.

Zunächst wird beantwortet, ob das Tragen von Burka und Nikab dem Schutz-
bereich der Religionsfreiheit unterfällt. Dann folgt die Untersuchung partieller 
Gesichtsverhüllungsverbote und schließlich die Untersuchung eines generellen 
Gesichtsverhüllungsverbots in Deutschland.


